Checkliste: Diese Finanzhilfen kann Ihr Dienstherr im Einzelnen beanspruchen

	Neuer Arbeitsplatz …
	Liegt vor

	… über die Beschäftigungspflicht hinaus:
Für die Schaffung eines neuen, erforderlichenfalls behinderungsgerecht ausgestatteten Arbeitsplatzes für schwerbehinderte Menschen, die Ihr Dienstherr ohne Beschäftigungspflicht oder über die Beschäftigungspflicht hinaus einstellt (§ 154 SGB IX in Verbindung mit § 15 SchwbAV). 
	

	… für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen:
Für die Schaffung eines neuen, erforderlichenfalls behinderungsgerecht ausgestatteten Arbeitsplatzes für besonders (nach Art und Schwere der Behinderung) betroffene schwerbehinderte Menschen (§ 155 SGB IX).
	

	… für langzeitarbeitslose schwerbehinderte Menschen:
Für die Schaffung eines neuen, erforderlichenfalls behinderungsgerecht ausgestatteten Arbeitsplatzes für schwerbehinderte Menschen, die Ihr Dienstherr nach einer längerfristigen Arbeitslosigkeit von mehr als 12 Monaten einstellt.
	

	… anstatt einer Beschäftigung in einer Werkstatt für schwerbehinderte Menschen:
Für die Schaffung eines neuen, erforderlichenfalls behinderungsgerecht ausgestatteten Arbeitsplatzes für schwerbehinderte Menschen, die Ihr Dienstherr im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen einstellen will.
	

	… anstatt einer Umsetzung im Rahmen von Maßnahmen der besonderen Fürsorge und Förderung:
Für die Schaffung eines neuen, erforderlichenfalls behinderungsgerecht ausgestatteten Arbeitsplatzes für schwerbehinderte Menschen, die zur Durchführung von Maßnahmen der besonderen Fürsorge und Förderung auf einen neu zu schaffenden Arbeitsplatz umgesetzt werden sollen oder deren Beschäftigungsverhältnis ohne Umsetzung auf einen neu zu schaffenden Arbeitsplatz enden würde.
	

	Neue Ausbildungsplätze:
Für die Schaffung neuer, erforderlichenfalls behinderungsgerecht ausgestatteter Ausbildungsplätze und Plätze zur sonstigen beruflichen Bildung für schwerbehinderte Menschen. 
	



